
 

 

 

 

 

 
 

Informationen für 

 
- Eltern  mit Kindern in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege 
 

- Kindertagespflegepersonen 
 

- Träger, Leitungen und Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen 

 
im Oberbergischen Kreis 

 
 

 

 

Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis nimmt weiterhin zu und es lässt sich 

feststellen, dass jetzt vor allem junge Familien mit Kindern betroffen sind.  

Aus diesem Grunde wurde gemeinsam mit dem Land NRW festgelegt, dass der 

Oberbergische Kreis im Bereich der Kindertagesbetreuung ab dem 22.03.2021 einen 

Schritt zurückgehen und vom „eingeschränkten Regelbetrieb“ in den „eingeschränkten 

Pandemiebetrieb“ wechseln wird.  

 

Für die Kindertagesbetreuung gelten daher ab dem 22.03.2021 folgende Regelungen: 

 

Kindertageseinrichtungen: 

 

- Es gilt wieder der dringende Appell, dass Eltern ihre Kinder, im Sinne der 

Kontaktvermeidung, wann immer möglich, selber betreuen. 

 

- Die Kindertageseinrichtungen bleiben jedoch grundsätzlich geöffnet. Ob Eltern das 

Angebot in Anspruch nehmen, entscheiden Eltern eigenverantwortlich. Die 

Einforderung von Arbeitergeberbescheinigungen als Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme ist unzulässig. 

 

- Aspekte des Kindeswohles sind besonders zu berücksichtigen, d.h. konkret, dass 

die Kindertagesbetreuungsangebote Familien auch individuell ansprechen und 

einladen sollen, wenn sie aus ihrer fachlichen Sicht die Betreuung des Kindes für 

unverzichtbar halten. 

 

- Kinder, die aus Gründen des Kinderschutzes betreut werden, sowie Kinder, die 

aus besonderen Härten betreut werden müssen, sind zu betreuen. In diesen 

Fällen ist der Betreuungsumfang von der Jugendamtsleitung oder einer von ihr 

benannten Person in Abstimmung mit der Leitung der Kindertageseinrichtung 

festzulegen. 

 

- Es gelten die Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung, das heißt, zwischen 

den Erwachsenen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wenn der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist von Erwachsenen eine 

medizinische Maske zu tragen. Geeignete Vorkehrungen zur Hygiene sind zu 

treffen und die Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen. 

 



- Es sind Gruppentrennungen umzusetzen, d.h. fest zugeordnete Räumlichkeiten, 

eine feste Zusammensetzung (immer dieselben Kinder) und in der Regel ein fester 

Personalstamm. Die verschiedenen Gruppen sollen keinen unmittelbaren Kontakt 

zueinander haben. Das gilt für den gesamten pädagogischen Alltag, die Bring- und 

Abholsituation, in der Randzeitenbetreuung, für die Nutzung der Räume, bei den 

Schlafzeiten und Verpflegungssituationen. Die maximale Größe der einzelnen 

Gruppen entspricht den jeweiligen maximalen Gruppengrößen nach der Anlage zu 

§ 33 KiBiz. Geschwisterkinder sollen in der Regel in einer Gruppe betreut werden. 

(Teil-)Offene Konzepte dürfen nicht umgesetzt werden. 

 

- Um die Gruppentrennung umsetzen zu können, wird der Betreuungsumfang in 

Kindertageseinrichtungen für jedes Kind um 10 Wochenstunden eingeschränkt. 

Soweit die jeweiligen Personalressourcen dies zulassen und eine Überlastung der 

Gesamtsituation in der Einrichtung ausgeschlossen werden kann, sind auch 

höhere Betreuungsumfänge möglich. Über die jeweilige Ausgestaltung entscheidet 

die Einrichtung bzw. der Träger. 

 

- Es gelten die Personalstandards des KiBiz in Verbindung mit der 

Personalverordnung. 

 

 

Kindertagespflege: 

 

- Es gilt wieder der dringende Appell, dass Eltern ihre Kinder, im Sinne der 

Kontaktvermeidung, wann immer möglich, selber betreuen. 

 

- Es gelten die Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung, das heißt, zwischen 

den Erwachsenen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wenn der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist von Erwachsenen eine 

medizinische Maske zu tragen. Geeignete Vorkehrungen zur Hygiene sind zu 

treffen und die Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen. 

 

- In der Kindertagespflege erfolgt die Betreuung der Kinder grundsätzlich im 

zeitlichen Umfang der Betreuungsverträge. In der Großtagespflege sollte nach 

Möglichkeit eine räumliche Trennung der Kindertagespflegepersonen mit den 

ihnen zugeordneten Kindern für die gesamte tägliche Betreuungszeit eingehalten 

werden. 

 

 

 

Elternbeiträge: 

 

- Es ist beabsichtigt, dass die Elternbeiträge für den Besuch von 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des 

Kreisjugendamtes in den Monaten Februar und März ausgesetzt werden sollen. 

Eine abschließende Entscheidung wird der Kreistag am 25.03.2021 treffen. 

 

 

 

 

Gummersbach, den 19.03.2021 

 

Jochen Hagt 

Landrat Oberbergischer Kreis 


